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	Schritt-für-Schritt-Anleitung: Ablauf „Betreuungsverfahren“

	Schritt
	Beschreibung

	Schritt 1
	Die Betreuung wird angeregt, z. B. durch die Pflegeeinrichtung, Angehörige oder Bekannte. Dies kann formlos beim zuständigen Amtsgericht erfolgen.

	Schritt 2
	Das Betreuungsgericht prüft, ob eine Vorsorgevollmacht vorliegt, die die Anordnung einer Betreuung überflüssig macht. Dies unterstreicht die Bedeutung einer rechtzeitig erstellten und gültigen Vorsorgevollmacht.

	Schritt 3
	Ein Sachverständigengutachten über den Bewohner wird eingeholt. Dieses klärt, ob die betroffene Person noch in der Lage ist, ihre rechtlichen Angelegenheiten selbst zu regeln. Ihre Einrichtung sollte hier unterstützend alle relevanten Informationen bereitstellen.

	Schritt 4
	Der Bewohner wird durch den zuständigen Richter persönlich angehört. Falls erforderlich, macht der Richter auch einen Besuch vor Ort in der Einrichtung. Vertrauenspersonen können an diesem Termin teilnehmen. Bereiten Sie den Bewohner auf diesen Termin vor.

	Schritt 5
	Das Gericht entscheidet, ob und in welchem Umfang eine Betreuung notwendig ist. Das Gericht legt die Aufgabenkreise des Betreuers fest.

	Schritt 6
	Der Betreuungsbeschluss wird ausgefertigt und die Betreuungsurkunde ausgehändigt. Dies ist das offizielle Dokument, das die Betreuung rechtlich wirksam macht.

	Schritt 7
	Die Betreuung regelmäßig durch das Gericht überprüft. spätestens nach 7 Jahren. Diese Überprüfung stellt sicher, dass die Notwendigkeit der Betreuung regelmäßig neu bewertet wird und die Rechte des Bewohners gewahrt bleiben.





image1.png
aktuell
Statlonare Pflege

nah. Fachlich fundiert. Speziell fiir Leitungskriafte. ——




